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Anlage 4 zum Lieferantenrahmenvertrag (Strom) 

Unterbrechung der Anschlussnutzung  

im Auftrag des Lieferanten (Sperrung) durch den Netzbetreiber 

 

 

 
1. Der Netzbetreiber nimmt eine Unterbrechung der Anschlussnutzung eines Kunden (Sperrung) – 

ggf. nur bezogen auf einzelne Entnahmestellen – auf Verlangen des Lieferanten vor. Vorausset-

zung für eine Sperrung durch den Netzbetreiber ist, dass diese Rechtsfolge zwischen dem Liefe-

ranten und dem Kunden vertraglich, z. B. im Stromliefervertrag, vereinbart ist, der Lieferant die 

Voraussetzung der Unterbrechung der Anschlussnutzung gegenüber dem Netzbetreiber glaub-

haft versichert hat und der Lieferant den Netzbetreiber von sämtlichen Schadensersatzansprü-

chen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben können. Der Lieferant 

hat auch glaubhaft zu versichern, dass dem Kunden keine Einwendungen oder Einreden zuste-

hen, welche die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen. Die 

Unterbrechung der Anschlussnutzung darf nicht unverhältnismäßig sein. 

2. Der Netzbetreiber wird im Namen des Lieferanten dem Kunden den Beginn der Unterbrechung 

drei Werktage im Voraus ankündigen. 

3. Schuldner der dem Netzbetreiber für die Sperrung entstehenden Kosten ist gegenüber dem 

Netzbetreiber der beauftragende Lieferant. Gleiches gilt für die auf die Wiederherstellung der An-

schlussnutzung (Entsperrung) entfallenden Kosten, wenn die Entsperrung vom Lieferanten be-

auftragt wird. Die Kosten der Sperrung bzw. Entsperrung richten sich nach dem zum Zeitpunkt 

der Sperrung bzw. Entsperrung geltenden Preisblatt des Netzbetreibers. 

4. Die Sperrung wird vom Lieferanten auf dem vollständig ausgefüllten Formular „Auftrag zur Unter-

brechung der Anschlussnutzung“ beim Netzbetreiber beantragt. (Dieses Formular steht zum 

Download/Online-Ausfüllung auf www.netz-heinsberg.de bereit.) Der Netzbetreiber prüft nicht, ob 

die Voraussetzungen für eine Einstellung der Netznutzung tatsächlich vorliegen. Er prüft lediglich, 

ob die Unterbrechungsvoraussetzungen hinreichend glaubhaft versichert wurden. Hierfür sind 

vom Lieferanten mindestens folgende Angaben zu übermitteln: 

 Name, Adresse des Kunden und Zählpunktbezeichnung/Zählernummer 

 Grund der Sperrbeauftragung:
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 bei Zahlungsrückständen: Dauer der Nichtzahlung, offener Rechnungsbetrag und Anga-

ben zu erfolgten Mahnungen und/oder Absperrandrohungen 

 bei sonstigen Vertragspflichtverletzungen; Art, Dauer und Schwere der Vertragspflichtver-

letzung 

5. Der Netzbetreiber informiert den Lieferanten unverzüglich in Textform über beabsichtigtes Datum 

der Sperrung. Fällt der Grund für die Sperrung vor der Ausführung der Sperrung weg, hat der Lie-

ferant den Sperrauftrag unverzüglich in Textform beim Netzbetreiber zu stornieren. Bei einem 

Widerruf des Sperrauftrags vor Rückmeldung des vom Netzbetreiber festgelegten Sperrtermins 

fällt kein Sperrentgelt an. Bei später eingehenden Stornierungen übernimmt der Lieferant die 

Kosten für die Sperrung gemäß gültigem und im Internet veröffentlichten Preisblatt. 

6. Der Netzbetreiber oder dessen Sperrbeauftragter unterbricht die Anschlussnutzung unverzüglich 

nach Auftragserteilung. Auf Wunsch des Lieferanten wird der Netzbetreiber die Unterbrechung in 

Anwesenheit eines Beauftragten des Lieferanten vornehmen, um eine gütliche Einigung zwi-

schen Lieferant und Kunde zu ermöglichen. 

7. Ist zur Durchführung der Unterbrechung eine Handlung an der beim Anschlussnutzer installierten 

Messeinrichtung notwendig und wird dem Messstellenbetrieb von einem dritten Messstellen-

betreiber durchgeführt, wird der Netzbetreiber von diesem dritten Messstellenbetreiber gemäß 

§ 4 Abs. 6 MessZV die Vornahme der notwendigen Handlung verlangen. Eine vom dritten Mess-

stellenbetreiber oder seinen Beauftragten verursachte Verhinderung oder Verzögerung des vom 

Lieferanten gewünschten Unterbrechungstermins, hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 

8. Ist eine Sperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, wird der Netzbetrei-

ber den Lieferanten hierüber unverzüglich in Textform informieren und mit ihm evtl. weitere Schrit-

te abstimmen. Als solcher Grund gilt insbesondere eine gerichtliche Verfügung, welche die Sper-

rung untersagt. Die Kosten für eine berechtigterweise nicht durchgeführte Sperrung trägt der Lie-

ferant.  

9. Der Netzbetreiber bzw. dessen Sperrbeauftragter sind bevollmächtigt, die ausstehenden Zahlun-

gen des Kunden gegenüber dem Lieferanten sowie die dem Netzbetreiber entstandenen Inkasso- 

und Sperrkosten gegenüber dem Kunden geltend zu machen und bei vollständiger Bezahlung 

durch den Kunden die Sperrung nicht durchzuführen. Die entgegengenommenen Beträge, abzüg-

lich der dem Netzbetreiber zustehenden Inkasso- und Sperrkosten, sind auf das angegebene 

Konto des Lieferanten einzuzahlen.  

10. Stellt der Kunde dem Netzbetreiber oder dessen Sperrbeauftragten einen Teilbetrag zur Verfü-

gung, so hat der Netzbetreiber bzw. dessen Sperrbeauftragter diese Teilleistung grundsätzlich ab-

zulehnen. Etwas anderes gilt, wenn es sich um eine Teilleistung handelt, die nur noch einen ge-

ringen Rest der Forderung offen lässt. Ein solcher geringfügiger Restbetrag ist dann anzunehmen, 

wenn der Kunde mindestens 90 % der ausstehenden Verbindlichkeiten und die Inkasso- und 

Sperrkosten entrichtet. In diesem Fall hat der Netzbetreiber bzw. dessen Sperrbeauftragter die 

Geltendmachung der weitergehenden Forderung im Namen des Lieferanten vorzubehalten. Von 



                                                                                                           
  Seite 3 von 3 
 

© Becker Büttner Held  Stand: 04/2011 

50328-00/1554501 

LRV_Anlage 4_ohne Anlagen Alliander.DOC 

der vom Letztverbraucher gezahlten Summe wird das Entgelt vorrangig für die Sperrung und das 

Inkasso beglichen. 

11. Über das Ergebnis des Sperrtermins informiert der Netzbetreiber den Lieferanten unverzüglich in 

Textform. 

12. Ist der Netzbetreiber, bspw. aufgrund einer gerichtlichen Verfügung zu einer Wiederherstellung 

der Anschlussnutzung (Entsperrung) verpflichtet, so ist er auch ohne Rücksprache mit dem Liefe-

ranten hierzu berechtigt. Die Kosten der Entsperrung gemäß dem zum Zeitpunkt der Entsperrung 

aktuellen Preisblatt trägt der Lieferant. 

13. Der Netzbetreiber hebt die Unterbrechung der Anschlussnutzung nach schriftlicher Mitteilung des 

Lieferanten mit allen Angaben, die der Identifizierung der Entnahmestelle dienen (Name des Kun-

den, Adresse der betroffenen Entnahmestelle, Zählernummer, Zählpunkt) im Regelfall nach Ein-

gang der Mitteilung noch am gleichen Tag auf. 

 

 



 
 
  
  
    
 
  
                                                         
   

 
Vorstand: Jakob Wöllenweber 

Aufsichtsrat: Mark van Lieshout (Vorsitzender), Pallas Agterberg, Benno Smeitink 
Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Amtsgericht Aachen HRB 9764 

Ust-IdNr. DE 813 281 825, Steuernummer 210/5792/0436 
Bankverbindung: The Royal Bank of Scotland N.V., Frankfurt am Main, Kontonummer 1 575 844 001, BLZ: 502 304 00 

IBNA: DE52 5023 0400 1575 8440 01, SWIFT-BIC ABNADEFFRA 
  

 

Alliander Netz Heinsberg AG  Postfach 9007  D-52523 Heinsberg   

Alliander Netz Heinsberg 

Boos-Fremery-Straße 62 

52525 Heinsberg  

Bereich Netzwirtschaft 

Netzwirtschaft@alliander.com 

Fax: 02452 /15454444 

 

 Besucheradresse:  
Alliander Netz Heinsberg  AG 
Boos-Fremery-Str. 62 
D-52525 Heinsberg 
          
Postadresse: 
Alliander Netz Heinsberg AG 
Postfach 9007 
D-52523 Heinsberg 
www.alliander.de 
www.netz-heinsberg.de 
 

Auftrag1   Wiederaufnahme der Anschlussnutzung 
 
    Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung)  
 
Auftraggeber 
Firma:               
PLZ / Ort:           Straße / HNr:          
Ansprechpartner:           Rufnummer:       
E-Mailadresse:        
 
Kunden / Verbrauchsstelle 
Name:         
PLZ / Ort:          Straße / HNr:       
Zählernummer:          Zählpunkt:       
 
Auftrag 
 
Termingebundene Ausführung:   Nein   Ja, am        um        Uhr   
 

(Nur bei Einstellung der Netznutzung auszufüllen)  

 Verletzung der Zahlungsverpflichtung des Kunden  (97,50€)2 
 Forderungsbetrag:        Fällig seit:         
 Kunde gemahnt am:        Sperrandrohung am:        
 

  Verletzung sonstiger Vertragspflichten durch den Kunden  (74,00€)2 
 Angaben zu Art, Dauer und Schwere:       
 

 Einstellung der Netzanschlussnutzung auf Kundenwunsch (74,00€)2 
 
(Ort, Datum)    (Unterschrift)    (Firmenstempel) 
 
---------------------------------------   ---------------------------------------    
 
1 Sofern der Auftraggeber nicht persönlich Bekannt ist, ist eine Auftragsannahme nur mit Unterschrift und Firmenstempel als Fax oder Brief möglich 

2 Beinhaltet eine Anfahrt zur Verbrauchsstelle. Für jeder weitere Anfahrt berechnen wir Ihnen eine Anfahrtspauschale in Höhe von 18,50€.  
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Alliander Netz Heinsberg AG  Postfach 9007  D-52523 Heinsberg   

      

      

      

      

      

      

 

 Besucheradresse:  
Alliander Netz Heinsberg  AG 
Boos-Fremery-Str. 62 
D-52525 Heinsberg 
          
Postadresse: 
Alliander Netz Heinsberg AG 
Postfach 9007 
D-52523 Heinsberg 
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Auftragrückmeldung   Wiederaufnahme der Anschlussnutzung 
 
      Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung)
 
Kunden / Verbrauchsstelle 
Name:         
PLZ / Ort:          Straße / HNr:       
Zählernummer:          Zählpunkt:       
 
Zählerstände Ablesung am:         HT:        NT:         
      
Auftrag 
 
Auftrag vom:        um         Uhr  Beauftragt durch:        
 
Ausführung:   Ja, am        um        Uhr   Nein  
 
 

 Der Auftrag wurde nicht durchgeführt  am         um        Uhr weil 
 

   Kunde wurde nicht angetroffen 
 

   Kunde wurde angetroffen, Zutritt zur Messeinrichtung wurde verweigert 
 
   ein Betrag in Höhe von      € gemäß Auftrag kassiert wurde 

 
   Kunde ist verzogen (neue Anschrift, soweit ermittelbar siehe Bemerkungen 
 
   Neuer Anschlussnutzer seit dem       
 
Bemerkungen:       
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Alliander Netz Heinsberg AG   i.A. ____________________________________ 
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